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 Mitwirkung  
   

 
 
 

Bau einer Fußgängerquerungshilfe in der L 320 im Bereich Oflings 
- Vorstellung Planung und Baubeschluss 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
1) Der vorgelegten Planung zum Bau einer Querungshilfe in der L320 (Leutkircher Straße) 

im Bereich Oflings wird zugestimmt. 
2) Die Verwaltung wird beauftragt, die Realisierung sobald wie möglich durchzuführen. 
 
 
Sachdarstellung 
 
Von mehreren Anwohnern aus dem Weiler Oflings wurde die Problematik an uns 
herangetragen, dass sich beim Queren der L320 (Leutkircher Straße) immer wieder 
gefährliche Situationen ergeben. Besonders während der Hauptverkehrszeiten fällt es 
Fußgängern und hier insbesondere Kindern und älteren Menschen sehr schwer, die 
Fahrbahn sicher zu überqueren. Zur Verbesserung der Situation wird von den Anwohnern 
die Anlegung einer Querungshilfe gewünscht. 
 
Bei einem Vor-Ort Termin wurde die Problematik unter allen Beteiligten (Anwohnern, 
Straßenbaulastträger, Straßenverkehrsbehörde, Polizei) ausführlich diskutiert. Es bestand 
Einigkeit, dass die sinnvollste Lösung die Anlegung einer Querungshilfe mit Mittelinsel 
(Fahrbahnteiler) darstellt. Der große Vorteil eines solchen Fahrbahnteilers besteht darin, 
dass der Fußgänger die Fahrbahn in zwei Etappen queren kann und immer nur jeweils eine 
Fahrtrichtung überblicken muss. Die Querungshilfe (Fahrbahnteiler) wird mit einer Breite von 
2,5 m und einer Länge von 4,0 m ausgebildet. Diese Größe bietet ausreichend Platz, um 
auch das Aufstellen eines Fahrrades sicherzustellen. Als Standort ist der Bereich der 
bestehenden, beidseitig angelegten Busbuchten vorgesehen (siehe beiliegenden Lageplan). 
 
Nach aktueller Kostenberechnung gehen wir von folgenden Gesamtkosten aus: 
  
 Baukosten (brutto)       = 100.000,00 € 

Baunebenkosten (brutto)      =   18.000,00 € 
             

  

Gesamtkosten (brutto)      ca. 118.000,00 € 
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Da es sich bei der L320 um eine Landstraße handelt, wäre das Land Baden-Württemberg 
Träger der Maßnahme. Von Vertretern des Landes wird aber mit Bezug auf die Anzahl der 
querenden Personen kein Bedarf für eine solche Einrichtung gesehen, sodass bei einer 
Umsetzung die Kosten in voller Höhe von der Stadt Wangen zu tragen sind. Als 
Entgegenkommen wurde uns mündlich ein „Vorteilsausgleich“ zugesagt, welcher dem Land 
durch die Erneuerung der Asphaltdeckschicht auf der L320 im Baubereich entsteht. Über die 
Höhe dieses Ausgleichs wurde aber bis dato noch keine Aussage gemacht.  
  
Weitere Erläuterungen erfolgen bei Bedarf in der Sitzung. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende finanzielle 
Auswirkungen auf den Haushalt/Wirtschaftsplan: 
 
X Stadt  EigB Städt. Abwasserwerk  EigB Stadtwerke 
 

 Gesamteinnahmen in Höhe von       € 

X Gesamtausgaben in Höhe von    ca. 118.000 € 

 davon - Sachausgaben 118.000 €       

  - Personalausgaben      €  

 Gesamtausgaben ./. 
Gesamteinnahmen 

 118.000 € 

 

 Im Verwaltungshaushalt/Erfolgsplan Haushaltsstelle  

       

       

 

  Einmalig  Laufend pro Jahr  

      

  Mittel stehen bei der betreffenden Haushaltsstelle zur Verfügung 

  Mittel im Rahmen des Deckungskreises 

  Mittel stehen nicht zur Verfügung 

   

 

 X  Im Vermögenshaushalt/Vermögensplan Haushaltsstelle 2.6300.9512 63000103 

 

  

  

 

 X Die erforderlichen finanziellen Mittel sind berücksichtigt. 

   Lfd. Haushaltsjahr 90.000 € (Nachtragssatzung) 

   Haushaltsausgaberest 

  Mittel im Rahmen des Deckungskreises  

  Mittel stehen nicht zur Verfügung 

  Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 

20      
 Enthalten 

    Nicht enthalten 

      
  Folgeeinnahmen in Höhe von       € 

  Folgeausgaben in Höhe von      € 
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  Davon   -Sachausgaben      €  

    -Personalausgaben      €  

      

  Im Verwaltungshaushalt Haushaltsstellen       

           

   Einmalig   Laufend pro Jahr  

      
   Mittel stehen bei den betreffenden Haushaltsstellen zur Verfügung 

   Mittel im Rahmen des Deckungskreises 

   Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 

 Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln 

 muss erfolgen durch den Deckungsvorschlag (Mehr-Einnahme oder Weniger-Ausgabe) 
Haushaltsstelle: 2 B 63000100 6300 9504 (Verkehrsberuhigung Altstadt) 28.000 € 

            
 ergibt einen Fehlbetrag / ggf. Nachtragshaushalt 

 
 
Anlagen:  
 
2 Lagepläne 
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